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Kamerad, was meinst Du dazu

Wer verwaltet den Schlüssel des Lebensmittelmagazins?

ylwfwort #«/ im «Der Fourier» Dezember 7965, Seiie 444

Neben dem DR Ziff. 117 spricht auch das VR Ziff. 156 von der Magazinverwaltung. Weder aus
DR Ziff. 117 noch VR Ziff. 156 kann jedoch abgeleitet werden, dass der Fourier eigenhändig
die -Löbensmittelausgabe besorgt. Um auf ein gleich gelagertes -Beispiel hinzuweisen: -Der
BetriebsstoffVerwalter ist eine offizielle Institution. Dieser wird in der Regel ein Motf. Kpl.
sein, der selber oft auch fahren wird und bei schlechtem Willen ebenfalls die Mogfliicihkait hat,
Betriebsstoff privat zu verwenden. (Das ist ja wohl der Grund, weshalb der Lebensmittel-
magazinschliissel nicht in der Küche sein soll.)
Es ist in beiden Paragraphen nur die Rede davon, dass der Fourier die Lebensmittel verwaltet
und die VerattJ-mortang trägt. In gleicher Weise wird einem Einheitskdt. die Verantwortung
für sovicle Punkte übertragen (siehe VR und WAO), dass einer allein nie in der Lage wäre,
a'lles selbst zu tun oder zu kontrollieren. Die 'Delegation an vertrauenswürdige Mitarbeiter ist
im ganzen militärischen Bereich gegeben. Wenn ich also einen Wehrmann (Four. Geh./Büro
Ord./Kü. Chef/Kii. Ord.) beauftrage die Lebensmittel herauszugeben oder zu nehmen und
verfange, dass diese in der Warenkontrolle vermerkt werden und selber alle 2—3 Tage den
Bestand kontrolliere, so habe ich meine Kontrollpflicht erfüllt, sogar besser erfüllt, als im VR
verlangt wird.
Sie werden mir nun entgegenhalten, dass ioh die «Vorschrift für den Vpf. Dienst» Ziff. 185

ausser acht lasse. Ober alle Ziffern hinweg wird deutlich, dass dieses Reglement ein F/i/fsmittei
für die Rf. ist, wo die verschiedenen Vorschriften erwähnt, gruppiert, erläutert und mit fach-
liehen Hinweisen ergänzt werden, kurz ein Büchlein, das den Fourier in allen Lagen unterstützt.
Vielleicht wurde diese Ziff. 185 ebenfalls als Hilfe gedacht, dann nämlich, wenn der Fourier
gezwungen ist, mangels Vertrauen in den Küchenchef, den Schlüssel zu behalten.

Sollte diese Ziffer tatsächlich Gesetzeskraft haben, so ist es höchste Zeit, dass sie geändert und

angepasst wird. (Aus der VR-Besprechung in Nr. 12/65 des «Der Fourier» konnte ich feststellen,
dass viele VR-Bestimmu-ngen der Praxis und der Zweckmässigkeit entsprechend angepasst wurden
und die Vorschriften für den Vpf. Dienst sind noch älter.) Gerade die Vielzahl der Feststel-
lungen, dass in der Praxis qualifizierte Fouriere nicht -gemäss Ziff. 185 handeln, zeigt, dass die
«Vorschrift», wenn sie als Vorschrift gelten Söll, faul ist. Denn es ist nicht gut, wenn Vor-
Schriften für den täglichen Gebrauch erstellt werden, die zwangsläufig durchlöchert werden
müssen (Urlaub des Four., Krankheit, mehrtägige Übungen im übergeotdneten Verband). Ausser-
dem sind die Küchen und Magazinverhältnisse vielfach nicht so, dass ohne weiteres ein Tages-
magazin eingerichtet werden kann. Die meisten der oft gerügten Fouriere sind wohl in bezug
auf Gewissenhaftigkeit und Pflichtbewusstsein ohne Fehl. Einem solchen Fourier wird es sofort
auffallen, wenn Lebensmittel fehlen, denn er wird Kontrollen durchführen, um sich unsd die
Truppe vor Schaden zu bewahren. Wir müssen uns darüber ganz klar sein, die Haftung und
die Verantwortung trägt auf alle Fälle der Fourier. Nicht-Gewissenhafte werden aber auch
beschummelt, wenn sie den Magazinschlüssel im Sack tragen.

Foar. B. ZeiW/er
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